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Diese Europäische Technische Bewertung 
enthält 

37 Seiten, davon 31 Anhänge, die fester Bestandteil 
dieser Bewertung sind. 

Diese Europäische Technische Bewertung 
wird gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von 

Leitlinie für die europäisch technische Zulassung für 
"Bausätze zur Vorspannung von Tragwerken" ETAG 013, 
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verwendet als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) 
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Nr. 305/2011, ausgestellt. 
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer 
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere 
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung  durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

1.1 Beschreibung des Bauprodukts 

 Die vorliegende europäische technische Bewertung gilt für das System: 

VBT-BE verbundloses externes Litzenspannverfahren 

 bestehend aus 1 bis 16 Litzen mit einer Nenn-Zugfestigkeit von 1770 N/mm² oder 1860 N/mm² 
(Y1770S7 oder Y1860S7), Nenndurchmesser 15,7 mm (0,62“ - 150 mm²) zur Verwendung in 
Normalbeton mit folgenden Verankerungen (Spann- und Festanker): 

1. Spann- und Festanker mit Ankerplatte (Typ P) und Ringkörper für Spannglieder mit 1, 2, 4, 
8, 12 und  16 Litzen. 

Weitere Bestandteile der vorliegenden Europäisch Technischen Bewertung sind: 

1. Spaltzugbewehrung (Wendeln und Bügel),  
2. Korrosionsschutz, 
3. Umlenksättel. 

 Die Verankerung der Spannstahllitzen in den Ringkörpern erfolgt durch Keile. 

 Anhang A zeigt die Komponenten und den Systemaufbau des Produktes.  

1.2 Bezeichnung 

 Endverankerungen können als Spann- und Festanker verwendet werden. 

 z. B.:  VBT-BE 4x4-150-1860  oder 

  VBT-BE 16-150-1860 

 Die erste Zahl der Bezeichnung der Komponenten der Verankerungen steht für die Anzahl der 
Litzen (16), oder für die Anzahl der Litzen in jedem Band und die Anzahl der Bänder (4x4). Ein 
zusätzlicher erster Buchstabe beschreibt optional die Art der Verankerung (P - Platten-
verankerung). Der Nennquerschnitt der Spannstahllitzen wird durch die folgende Zahl (z. B. 
"150" für 150 mm²) und die Nennfestigkeit der Spannstahllitzen wird durch die letzte Zahl (z. B. 
"1860" für Y1860S7) angegeben. 

 Die Komponenten (inklusive der Wendel- und der Bügelbewehrung) sind für Spannglieder mit 
beiden Spannstahldurchmesser und -litzenfestigkeiten geeignet. 

1.3 Spannstahllitzen 

 Es dürfen nur 7-drähtige Spannstahllitzen verwendet werden, die in Übereinstimmung mit den 
nationalen Vorschriften stehen und die in Tabelle 1 angegebenen Kennwerte aufweisen. 

Tabelle 1: Kennwerte der 7-Drahtlitzen  

Kennwert Symbol Einheit Wert 

Zugfestigkeit Rm MPa 1770 oder 1860 

Litze 

Nenndurchmesser D mm 15,7 

Nennquerschnitt Ap mm² 150 

Nenngewicht M g/m 1172 

Einzeldrähte 

Außendrahtdurchmesser D mm 5,2   0,04 

Kerndrahtdurchmesser d’ mm 1,02 bis 1,04 d 

 Wenn Spannstahllitzen mit Rm = 1860 N/mm² auf der Baustelle vorgesehen sind, dürfen dort 
ausschließlich diese verwendet werden. 
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 Es dürfen nur Spannstahllitzen mit sehr niedriger Relaxation verwendet werden. 

 Die Spannstahllitzen sind mit Korrosionsschutz versehen, bestehend aus Korrosions-
schutzmasse und der Schutzhülle (Schutzhülle 1) aus hochdichtem Polyethylen. Die Schutz-
hülle hat vorgegebene Mindestausgangswanddicken (siehe Anhang B, Abschnitt 4.3.2). Diese 
Monolitzen werden vom Hersteller mit einer zweiten äußeren Schutzhülle (Schutzhülle 2) aus 
3 mm dickem PE (siehe Anhang A 2) ummantelt, die zwei oder vier Monolitzen zu einem Band 
zusammenfassen kann. 

 Die Schutzhülle 2 wird in der Mitte einer der beiden schmalen Seiten in Längsrichtung 
aufgeschnitten und die Monolitzen (2 oder 4 siehe Anhang A 2) eingebettet. Anschließend wird 
die Schutzhülle 2 durch Spiegelschweißverfahren oder durch geschweißte V-Nähte wieder 
geschlossen. Die Schweißarbeiten dürfen nur durch vom Hersteller instruierte Kunststoff-
schweißer durchgeführt werden. 

1.4 Ringkeile 

 Die Ringkeile (siehe Anhang A 8) bestehen aus drei Teilen. Die einzelnen Teile werden durch 
einen Federring zu einem Keil zusammengefügt. 

1.5 Ringkörper 

 Die Ringkörper für Spann- und Festanker sind identisch. Eine Unterscheidung ist ausschließlich 
für die Ausführung auf der Baustelle erforderlich. 

 Die konischen Bohrungen der Ringkörper müssen sauber, rostfrei und mit Korrosionsschutz 
versehen sein. 

1.6 Ankerplatte 

 Die Ankerplatten haben eine quadratische Form (siehe Anhänge A 5 und A 10). 

1.7 Wendel- und Zusatzbewehrung (Bügel) 

 Die Stahlgüte und Abmessungen der Wendel- und Bügelbewehrung müssen mit den Angaben 
in Anhang A 12 übereinstimmen. Die zentrische Lage im Bauteil ist entsprechend Anhang B, 
Abschnitt 4.1.3 sicherzustellen. 

 Jedes Ende der Wendel ist zu einem geschlossenen Ring zu verschweißen. Die 
Verschweißung des inneren Endgangs der Wendel darf entfallen, wenn die Wendel dafür um 
1 ½ Gänge verlängert wird. 

1.8 Trompeten 

 Die Trompeten bei Spann- und Festankern werden aus 8 mm dickem PE-Material hergestellt 
(siehe Anhang A 4). Werden die Trompeten aus Stahl gefertigt, werden spezielle 
Anforderungen an die Wandstärke der Monolitzen gestellt oder es sind Einlageschichten 
notwendig (siehe Anhang B, Abschnitt 4.3.1). 

 Die Trompeten sind so auszubilden, dass der Umlenkwinkel der Spannstahllitzen ab Ringkörper 
maximal 2,9° beträgt. Ansonsten sind die Spannglieder im Verankerungsbereich knickfrei zu 
führen. 

 Zusätzlich zur planmäßigen Länge des geraden Abschnitts der Trompete lgerade (siehe 
Anhänge A 4 und B Abschnitt 4.3.2.1, Tabelle B 6) ist die trompetenartige Aufweitung über die 

Länge Da (siehe Anhang A 4) vorzusehen, um Abweichungen der Spannglieder von der 

planmäßigen Lage zu ermöglichen. Der Wert von Da = ∆α*R hängt vom Radius der 

Krümmung R und des Winkels ∆α [Bogenmaß] ab. Falls am Ort der Verwendung keine anderen 
Vorschriften gelten wird  
∆α = 0,05 rad (entspricht 3°) empfohlen. Der Radius R darf den zutreffenden minimalen Radius, 
nach Anhang B, Abschnitt 4.3.2.1, nicht unterschreiten. 

1.9 Korrosionsschutz 

 Sofern der Korrosionsschutz im Bereich der Verankerungen durch Einpressmörtel nach 
EN 445:2007 erfolgt, ist EN 447:2007 zu beachten. 
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 Sofern der Korrosionsschutz durch Verpressen mit besonderen Füllmaterialien erfolgt, dürfen 
für die Anwendung geeignete Fette verwendet werden. Die Fette müssen ETAG 013, 
Anhang C4.1 und den nationalen Vorschriften entsprechen.  

 An den Endverankerungen ist der nicht durch PE-Mantel (Schutzhülle 1) geschützte Bereich der 
Spannstahllitzen vollständig durch Übergangsröhrchen, Schutzkappe usw. (siehe Anhang A 6) 
zu schützen. 

 Im Endzustand müssen die Einbindelängen von Schutzhülle 1 in die Übergangsröhrchen 
≥ 200 mm (siehe Anhang A 6) und von Schutzhülle 2 in die Trompeten ≥ 500 mm (siehe 
Anhang A 4) betragen. Sofern diese Längen nicht sichergestellt werden können, sind spezielle 
Maßnahmen in Hinblick auf die Projektrandbedingungen auszuführen. 

 Die entsprechenden Abdichtungen sind sorgfältig auszuführen. Die Hohlräume müssen 
vollständig mit Korrosionsschutzmasse verfüllt werden (siehe Anhang A 13). 

1.10 Korrosionsschutz der freiliegenden Stahlteile 

 Die nicht durch Beton, Einpressmörtel oder Korrosionsschutzmasse geschützten Flächen aller 
stählernen Teile (Stahl) sind, soweit sie nicht aus nichtrostendem Stahl bestehen, durch eines 
der folgenden Schutzsysteme nach EN ISO 12944-5:2008 gegen Korrosion zu schützen: 

a) ohne metallischen Überzug: A5M.02, A5M.04, A5M.06, A5M.07 

b) mit Verzinkung: A7.10, A7.11, A7.12, A7.13 

 Die Oberflächenvorbereitung erfolgt nach EN ISO 12944-4:1998. Bei der Ausführung der 
Beschichtungsarbeiten ist EN ISO 12944-7:1998 zu beachten. Am Ort der Anwendung 
zugelassene Verfahren zum Korrosionsschutz können alternativ verwendet werden. 

1.11 Beschreibung des Spannverfahrens 

 Der Aufbau der Spannglieder, die Ausbildung der Verankerungen, der Umlenksättel, die 
Verankerungsteile und der Korrosionsschutz müssen der beiliegenden Beschreibung und den 
Zeichnungen der Anhänge entsprechen. Die darin angegebenen Maße und Materialkennwerte 
sowie der darin beschriebene Herstellungsvorgang der Spannglieder und des Korrosions-
schutzes sind einzuhalten. 

 Die Spannglieder können einseitig oder beidseitig gespannt werden. 

1.12 Umlenksättel 

 Die Umlenksättel sind wie auf Anhang A 9 angegeben auszuführen. Insbesondere dürfen die in 
Anhang B, Abschnitt 4.3.2.1, angegebenen Mindestradien nicht unterschritten werden. Die 
Umlenksättel können zur Unterstützung der äußeren Gleitung des Spanngliedes beim 
Vorspannen an allen Flächen, an denen das Spannglied anliegt, mit einer Gleitschicht versehen 
werden. 

 Zusätzlich zur planmäßigen Länge der Umlenksättel sind an den Enden trompetenartige 

Aufweitungen über die Länge Da (siehe Anhang A 9) vorzusehen, um Abweichungen der 

Spannglieder von der planmäßigen Lage zu ermöglichen. Der Wert von Da = ∆α*R hängt vom 
Radius der Krümmung R und des Winkels ∆α [Bogenmaß] ab. Falls am Ort der Verwendung 
keine anderen Vorschriften gelten wird ∆α = 0,05 rad (entspricht 3°) empfohlen. Der Radius R 
darf den zutreffenden minimalen Radius, nach Anhang B, Abschnitt 4.3.2.1, nicht 
unterschreiten. 

1.13 Abdeckkappen 

 Schutzkappen aus Kunststoff oder Metall, welche auf die Ringkörper aufgeschraubt werden, 
sind zu verwenden. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

 Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn das Spannverfahren 
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.  
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 Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme 
einer Nutzungsdauer des Spannverfahrens von mindestens 100 Jahren. Die Angabe der 
Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich 
ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich 
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1) 

Wesentliches Merkmal Leistung 

Widerstand gegenüber statischer Last Akzeptanzkriterium gemäß          
ETAG 013, Abs. 6.1.1-I erfüllt 

Widerstand gegenüber Ermüdung Akzeptanzkriterium gemäß         
ETAG 013, Abs. 6.1.2-I erfüllt 

An den Umlenksätteln gilt eine 
Schwingbreite von 35 N/mm² bei 
2x10

6
 Lastspielen als nachgewiesen. 

Lastübertragung auf das Tragwerk Akzeptanzkriterium gemäß         
ETAG 013, Abs. 6.1.3-I erfüllt 

Reibungsbeiwert Akzeptanzkriterium gemäß        
ETAG 013, Abs. 6.1.4-I erfüllt 

s. Anhang C 1 

Umlenkung/Verformung (Begrenzungen) Akzeptanzkriterium gemäß        
ETAG 013, Abs. 6.1.5-I erfüllt 

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit 
der Angabe der Rechtsgrundlage 

 Gemäß der Leitlinie für die europäisch technische Zulassung ETAG 013, Juni 2002, verwendet 
als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)  
Nr. 305/2011, gilt folgende Rechtsgrundlage: [98/456/EG]. 

 Folgendes System ist anzuwenden: 1+ 

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem 
Europäischen Bewertungsdokument 

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der 
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist. 

 

 

Ausgestellt in Berlin am 1. September 2015 vom Deutschen Institut für Bautechnik 

Uwe Bender Beglaubigt 

Abteilungsleiter  
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